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Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans des 

Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushalts­
jahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 - HHG 2026) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hi erm it verkündet wird: 

Gesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans des 

Landes Nordrhein-Westfa len für das Haushaltsjahr 
2026 (Haushaltsgesetz 2026 - HHG 2026) 

Vom 18. Dezember 2025 
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Abschnitt 1 
Feststellung des Haushaltsplans 

§ 1 

Feststellung des Haushaltsplans 

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushalts­
plan des La ndes Nordrhein-Westfalen für das Haus­
ha ltsjahr 2026 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 
112 322 208 500 Euro festgestellt. 

Abschnitt 2 
Besondere Regelungen zu den Einnahmen 

§ 2 

Kreditmittel 

(1) Kreditermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächti gt , Kred it­
mittel aufzunehmen 

1. zur Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2026 
gemäß§ 18 Absatz 1 Nummer 1 der Landeshaus halts­
ordn ung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) in der jeweils gelten­
den Fassung 
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a) nach der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme 
gemäß § 18a Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushalts­
ordnung bis zu einem Höchstbetrag von 
2490000000 Euro , 

b) im Falle von Naturkatastrophen oder a ußerge­
wöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle 
des Landes entziehen und die Finanzlage des Lan­
des erheblich beeinträchtigen gemäß § 18a Ab­
sa tz 2 der Landeshaushaltsordnung bis zu einem 
Betrag von null Euro und 

c) be i einer von der Norma llage abweichenden kon­
junkturellen Entwicklung gemäß § 18a Absatz 3 
der Landeshaushaltsordnung bis zu einem Höchst­
betrag von 1756600 000 Euro und 

2. zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2026 fällig werden­
den Krediten 

a) am Kreditmarkt bis zu einem Höchstbetrag von 
10110220436 Euro und 

b) be im öffentlichen Bereich bis zu einem Höchstbe-
trag von 62 281000 Euro. 

Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der Kassen­
lage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen und den 
gesamtwirtschaftli chen Erforderni ssen zu bestimmen. 

(2) Umfang der Kreditermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen darf über die Ermächti­
gung nach Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen 

1. zur Anschlussfinanzierung vorzeitig getilgter Darle­
hen , 

2. zur Anschlussfinanzierung von im Haushaltsja hr 2025 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus­
haltsjahr 2026 fällig werden und 

3. zur Ansdilussfinanzierung von Krediten, die im Rah­
men der Ubernahme der Kommunalen Altschulden in 
2026 fä llig geworden sind , 

soweit diese über den in Absatz 1 Sa tz 1 Nummer 2 
Buchstabe a) ausgewiesenen Betrag hinausgehen. 

(3) Umfang der Kred itermächtigung in besonderen Fällen 

Die Kreditermächtigung nach Absa tz 1 erhöht sich fer­
ner insoweit, a ls die Darlehen a us Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten . 

(4) Besondere Kreditgeschäfte 

Im Ra hmen der Kred itfinanzierung kann das Ministe­
rium der Finanzen auch ergänzend e Vereinbarungen tre f­
fen , die der Steuerung vo n Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung gü nstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das la ufend e Haus­
haltsjahr darf die Summe von 5 000 000 000 Euro nicht 
überschrei ten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsris iken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen vo n Vereinbarungen 
nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si­
cherheiten stellen sowie entgegennehmen. 

(5) Ti lgungsregelung für die Kreditmarktmittel zur 
Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der 
Bewältigung der Corona-Krise und der Kreditmarktmit­
te l zur Finanzierung der Bewältigung der Krisensituation 
in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine 

Die Tilgung der nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des 
Haushaltsgesetzes 2020 vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW S. 1032) , das zuletzt durch Gesetz vom 30. Juni 2020 
(GV. NRW S. 678) geändert worden ist , des Haushaltsge­
setzes 2021 vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW S. 1262) , 
das durch Gesetz vom 9. September 2021 geändert worden 
ist (GV. NRW S. 1053), und des Haushaltsgesetzes 2022 
vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW S. 1477), das durch Ge­
setz vom 8. November 2022 (GV. NRW S. 979) geändert 
worden ist , aufgenommenen Kreditmittel erfolgt konjunk­
turgerecht innerhalb des nach § 2 Absatz 1 Satz 4 des 
Haushaltsgesetzes 2020 festgelegten und in dem Kalen­
derja hr 2020 beginnenden Zeitra ums und beginnt mit 

dem Haushaltsjahr 2023. Die Tilgung der nach § 2 Ab­
satz 1 Satz l Nummer 3 des Haushaltsgesetzes 2023 vom 
21. Dezember 2022 (GV. NRW S. 1137) aufgenommenen 
Kreditmittel erfolgt konjunkturgerecht innerhalb von 
25 Jahren und beginnt mit dem Jahr 2024. 

(6) Eigenbestand von Landesschatzanweisungen 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Eigen­
bestände an Landesschatzanweisungen, die vom Land 
Nordrhein-Westfalen begeben wurden , bis zu einer Höhe 
von 20 Prozent der Kreditermächtigung nach Absatz 1 
aufzubauen. Das Ministerium der Finanzen wird ferner 
ermächtigt, Eigenbestände im Rahmen der Krediter­
mächtigung nach Absatz l zu verkaufen. 

§3 
(frei) 

§4 
Kassenverstärkungskredite 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kas­
senverstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des 
in § 1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre­
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von 
§ 2 Absatz 4 Satz 4 nicht angerechnet, soweit sie ein Vo­
lumen von 2 Prozent des in § 1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet. 

§5 
(frei) 

Abschnitt 3 
Besondere Regelungen zu den Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen 

§6 
Planstellen und Stellen 

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe 

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter a uf 
Probe sind verbindlich . Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge­
nommen. 

Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im Haushalts­
plan ausgebrachten Planstellen einer Besoldungsgruppe 
in Pla nstellen der nächsthöheren Wertigkeit derselben 
Laufbahngruppe umgewandelt werden, soweit andere 
rechtliche Regelungen dem nicht entgegenstehen. 

Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in die Besol­
dungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen aus der 
Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht zulässig 
sind. 

(2) Verbindlichkeit von Stellen 

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer­
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in Gruppen ausgewiesen. 
Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 
a usgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Ar­
beitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind­
li ch. 

(3) Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten 
Bereichen 

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global­
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind­
lich . 

Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht im 
Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungsbe­
trages oder Absenkung des Abführungsbetrages gegen­
über dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag führt. 
Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stellen sind 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend", im Folgenden 
kw-Vermerk, einzurichten. Der kw-Vermerk wird wirk­
sam , soweit die Mehreinnahmen entfallen. 
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(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen könn en 
zusätzliche Planstell en und Stell en mit einem kw-Ver­
merk eingeri chtet werden , soweit di e Mittel in voller 
H öhe von Dri tten zur Verfügung gestellt werden . Der 
kw-Vermerk w ird w irksa m, wenn die Kostenersta ttung 
durch Dritte entfällt. Mit E inwilli gung des Ministeriums 
der Finanzen und des Ha usha lts- und Fina nza usschusses 
des La ndtags können zusätzli che Planstellen zur Ü ber­
nahme geprü fte r Beamtena nwärterinnen und Beamten­
a nwä rter sowie S tell en fü r Arbeitnehmer in nen und Ar­
beitnehmer eingerichtet werden. 

(5) Leerstellen 

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch­
tigt , Leerstellen einzurichten, soweit Beschäft igte 

1. ohne Dienstbezüge beurl a ubt si nd , 

2. zu Stellen a ußerha lb der Landesverwa ltung a bgeo rd­
net sind , 

3. im Rahmen des Pilotprojekts Rota tion versetzt wer­
den, 

4. eine Rente a uf Zeit bez iehen und ih r Arbeitsverhä lt­
nis nach ~ 33 Absa tz 2 Satz 5 und 6 des Ta rifvertrags 
fü r den öffentli chen Dienst der Länder vo m 12. Okto­
ber 2006 (MB!. NRW. S . 696) , der zuletzt du rch Ände­
rungsta ri fvertrag Nr. 13 vo m 9. Dezember 2023 (MB!. 
NRW. 2024 S . 1088) geä ndert worden is t , ruht , oder 

5. ein kommun ales Wahla mt übern ehmen und ih r bishe­
ri ges Beamtenverh ä ltnis nac h § 119a Absa tz 1 des 
La ndesbeamtengesetzes vo m 14. Juni 2016 (G V. NRW. 
S . 310, ber. S . 642), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge­
setzes vom 27. Mai 2025 (GV. NRW. S. 464) geändert 
worden ist , ruht. 

Leerstellen im S inne von Satz l Nummer 3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministe riums der Fina nzen einge­
richtet werden. 

(6) Einstellungszusagen 

Mit Einwi1ligung des Mini steriums der Fina nzen und des 
Ha usha lts- und Finanzau sschusses des La ndtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung a uf di e nächstj ä hri­
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbi ldungsste l­
len ert eilt werden. 

(7) Umsetzungen 

Mit Einwilligung des Ministeriums der F ina nzen könn en 
in begründ eten Einzelfä ll en abweichend vo n § 50 Ab­
satz 2 der La ndes ha usha ltsordnung Pla nstellen , S tellen 
und Mittel von einer Verwa ltung in eine andere umge­
setzt werden. 

(8) Stellenführung 

Abweichend vo n § 17 Absatz 5 Sa tz 4 der La ndeshaus­
ha ltsordnung können La nd esbedi enstete auf mehreren 
Pla nstell en geführt we rden . 

(9) Einrichtung zusätzli cher Planstellen und S tellen bei 
den Bezirksregierungen 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Fina nzen kö nnen 
bei den Bez irksregierungen, in Ka pi tel 03 310 , zusä tzli­
che Pla nstell en und S tellen mit kw-Vermerk für d ie 
Durchführung vo n Zuwendungsver fa hren und Förder­
programmen eingerichtet werden. 

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 

Von den im Hausha ltsjahr fre iwerdenden Pla nstell en 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und d iesen gleichgestellten Men­
schen im Sinne von § 2 Absa tz 2 und 3 des Neunten 
Buches Sozia lgesetzbuch vo m 23 . Dezember 2016 
(BGB!. I S. 3234) das zuletzt d urch Artikel 6 des Geset­
zes vom 22. Dezember 2023 (BGB!. 2023 I N r. 412) geä n­
dert worden ist zu verwenden. Soweit di e Einstellungs­
verpflichtung bis zum Ende des Ha ushaltsja hres ni cht 
erfolgt ist , werden mit Zustimmung des Mini steriums der 
Finanzen in diesem Umfang Pla nstellen und Stellen in 
den im Geschäftsbere ich des Ministeriums des Innern zu 

eta tisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfall s 
umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen s ich 
wie folgt auf di e Ressorts auf: 

Staa tskanzlei: 1, 

Mini sterium des Innern : 40 , 

Ministerium der Justiz: 20, 

Mini ster ium für Schule und Bildung: 80, 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1, 

Ministerium für Kinder, Jugend , Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration: 1, 

Mini sterium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Digita lisierung: 1, 

Mini sterium für Umwelt , Na turschutz- und Verkehr: 4, 

Ministerium für Ar beit, Gesundhei t und Soziales: 1, 

Ministerium der Finanzen: 19, 

Ministerium für Wirtschaft , Indust r ie, Klimaschutz und 
Energie: 1, 

Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 2. 

(11) Ermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächt igt , ha us­
ha ltsrechtli che Maßnahmen zu treffen , d ie sich aus der 
An passung an das Tarifve rtrags recht, a n das Beso l­
dungsrecht oder an andere den Personalha ushalt betref­
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben , insbesondere 
Stellenplä ne und Stellenübersichten zu e rgä nzen sowie 
Pla nstellen und Stellen umzuwa ndeln und Ausga ben zu 
sperren. 

§ 6a 
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung 

(1) Melde- und Aufnahmeverpflichtung 

Die Ressorts sind verpflichtet , dem Landesamt für Fi ­
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tä tigkeitsbere ich 
nicht weiter a usüben können, sie a ber noch für a ndere 
Bereiche innerhalb der La nd esverwaltung di enstfä hig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein a nderwe itiger Einsa tz im 
eigenen Ressort auf Dauer mögli ch is t. Darüber hinaus 
sind sie verpflichtet , dem Land esamt für Fina nzen nach 
Satz 1 gemeldete Beamtinnen _und Beamte der and eren 
Ressorts zu übernehmen. Die Ubernahme der Bea mti n­
nen und Beamten erfo lgt auf Vorschlag des La ndesa mtes 
fü r Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort . 

(2) Stellenverteilung 

Von den im Haushaltsjahr freien oder _ fre iwerdenden 
Pla nstellen sind 30 Planstellen für di e Uberna hm e von 
Beamtinnen und Beamten nach Absa tz l zu verwenden , 
di e sich w ie fol gt auf die Ressorts verteilen : 

S taa tskanzle i: l , 

Ministerium des Innern: 8, 

Ministerium der Justiz: 4, 

Ministerium für Schule und Bildung: 5, 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft : 1, 

Ministerium für Kinder, Jugend , Fa mili e, G le ichstellung, 
Flucht und Integra tion: 1, 

Ministerium für Heima t , Kommunales , Ba u und 
Digita lisierung: 1, 

Ministerium für Umwelt, Na turschutz und Verkehr: 1, 

Ministerium für Arbeit, Gesundh eit und Soz ia les: 1, 

Mini sterium der Finanzen: 5, 

Ministerium für Wirtschaft , Industri e , Klimaschutz und 
Energie: 1, 

Mini sterium für Landwirtschaft und Verbra ucherschutz: l. 
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(3) Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahme­
verpflichtung 

Die Aufnahmeverpfüchtung ist erfüllt , wenn di e Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf ei­
ner Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah­
meverpfüchtung gilt als erfüllt , wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin­
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl .. vor­
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpflichtung zur Uber­
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach­
kommt, bleibt diese in den fo lgend en Ha ushaltsjahren 
unbeschadet ne u entstehende r Verpflichtungen bestehen. 

(4) Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit einem kw-Vermerk zusätzlich ei ngerichtet werden 

1. für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherrn oder 

2. für den Fa ll einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifizierung für eine anderweitige Verwen­
dung. 

Im Rahmen der Übernahme a uf eine Planstelle nach Ab­
satz 2 ka nn diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erford er­
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung nach 
§ 17 Absatz 5 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung umge­
wandelt werden. Im Fall der Umwandlung ist die Plan­
stelle mit dem Vermerk „k u mit Freiwerden dieser Plan­
stelle" (Rückumwandlungsvermerk) zu versehen. 

(5) U nterrichtung des Landtags 

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus­
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er­
folgte Projektumsetzung. 

§7 
Deckung und Verstärkung von Personalausgaben 

(1) Deckung 

Die Ausgaben der Gruppen 422 , 427 und 428 sind abwei­
chend von § 25 Absatz 2 mit Einwilligung des Ministeri­
ums der Finanzen auch kapitelübergreifend innerhalb 
des E inzelplans gegenseitig deckungsfähig. 

(2) Verstärkung 

In den einzelnen Kapiteln fli eßen die Einnahmen aus 

1. Zuschüssen für die berufliche Eingliederung schwer­
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsa us­
gle ichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen und 

2. Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung 

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422 , 427, 428, 511 
und 812 zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag 
zur Personalbereitstellung mit der Deutschen Teleko m 
AG - Vivento - (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) 
dürfen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalaus­
gaben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze 
für Zuschüsse a n La ndesbetriebe hera ngezogen werden. 

§8 
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen 

im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unter­
bringung von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen 

und Asylbewerbern 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu­
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzli chen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbri ngung von Flüchtlingen und 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern einzuwilligen , 
wenn und soweit hierfür zusätzliche Finanzhilfen des 

Bundes zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden , 
die bei den Haushaltsansätzen noch nicht berücksichtigt 
sind. Entsprechendes gilt bei der Bereitstellung von zu­
sätzlichen Finanzhilfen des Bundes für Belastungen, die 
vom Land zu tragen sind. Das Ministerium der Finanzen 
wird ermächtigt , die für die Verausgabung der Bundes­
mittel erforderlichen Haushaltstitel, sofern diese noch 
nicht vorhanden sind, einzurichten. 

§ Sa 

Umsetzung von Vorhaben mit zweckgebundenen 
Mitteln des Bundes 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu­
stimmung des Haushalts- und Finanza usschusses des 
La ndtags , in die Leistung von zusätzli chen Ausgaben mit 
Mitteln des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen , 
wenn und soweit hierfür unmittelbar oder mittelbar zu­
sätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder 
zweckgebunden zur Verfügung gestellt werden. Das Mi­
nisterium der Finanzen wird ermächtigt, die für die Ver­
einna hmung und Verausgabung erforderlichen Haus­
haltsstrukturen, sofern diese noch nicht vorhanden si nd , 
einzurichten. 

§ Sb 

Umsetzung der Umsatzbesteuerung von juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts 

(1) Einrichtung von Titeln und Vermerken 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die zur Umsetzung der Umsatzbesteuerung von juristi­
schen Personen des öffentli chen Rechts gemäß § 2b des 
Umsatzsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 386) in der je­
weils geltenden Fassung, im Folgenden UStG, erforderli­
chen Ha ushaltsstrukturen , sofern diese noch nicht vor­
handen sind , einzurichten. 

(2) Deckung 

Innerhalb eines Kapitels dürfen Einnahmen im Zusam­
menha ng mit § 2b UStG bis zu der Höhe des auf den 
Umsatzsteueranteil entfall enden Betrages zur Deckung 
von Ausgaben bei Titel 54614 her angezogen werden . Er­
sta ttungen dürfen bei dem Titel 54614 abgesetzt werden. 

§9 

Weitergeltung von Verpflichtungsermächtigungen bei 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung 

Die .in den Einzelplänen zur Umsetzung der Miet- und 
Bauausgabenbudgetierung veranschlagten oder nach 
§ 11 Absatz 1 in die E inzelpläne umgesetzten Verpflich­
tungsermächtigungen gelten abweichend von § 45 Ab­
satz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung fort , soweit 
sie nicht in Anspruch genommen worden sind. Die Inan­
spruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpflichtungser­
mächtigungen bedarf der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen , soweit di e e inzelne Inanspruchnahme den 
Betrag von 5 000 000 Euro erre icht oder überschreitet. 
Für die Rangfolge der Ina nspruchnahme von Verpflich­
tungsermächtigungen gilt , dass vorrangig zu einer Ver­
pflichtungsermächtigung des la ufenden Ha ushaltsja hres 
zunäc hst weitergeltende Verpflichtungsermächtigungen 
nach Satz 1 in Anspruch zu nehmen sind. Von der Rang­
folge na ch Satz 3 können im Einzelfall im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen Ausnahmen zugelas­
sen werden. 

§ 10 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit von 
Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der 

Mietausgabenbudgetierung 

Die in den Einzelplänen zur Umsetzung der Mieta usga­
benbudgetierung bei den Titeln 518 01 und 51804 veran­
schlagten oder nach § 11 Absatz 1 in die Einzelpläne 
umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind inner­
halb des jeweiligen Kap itels gegenseitig deckungsfä hig. 
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§ 11 
U msetzung von Ausgaben und 
Verpfüchtungsermächtigungen 

(1) Neue Miet- und Baumaßnahmen 

Zur Realisierung neuer Miet- und Baumaßnahmen im 
Rahmen der Miet- und Bauausgabenbudgetierung zur 
Deckung des Raumbedarfs des Landes wird zugelassen, 
dass 

1. das Ministerium der Finanzen die bei Kapitel 20 020 
Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver­
pflichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch 
einzurichtenden Titel umsetzt; für den Fall, dass Aus­
gaben und Verpflichtungsermächtigungen im Einzel­
plan nicht in Anspruch genommen werden, können 
diese aus dem Einzelplan in das Kapitel 20 020 Titel­
gruppe 75 umgesetzt werden und 

2. die in den Einzelplänen veranschlagten oder nach 
Nummer 1 umgesetzten Ausgaben und Verpflichtungs­
ermächtigungen im Benehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen in dem jeweiligen Einzelplan innerha lb 
eines Kapitels sowie von e inem Kapitel in ei n anderes 
und abweichend von § 25 Absatz 3 innerhalb einer 
Budgeteinheit sowie von einer Budgeteinheit in eine 
andere zu einem vorhandenen oder noch einzurich­
tenden Titel umgesetzt werden können. Die Ermächti­
gungen nach Satz 1 beziehen sich 

a ) a ll gemei n auf Titel der Gruppen 518 und 546, die 
Titel der Hauptgruppe 7 sowie die Titel der Grup­
pen 821, 823 und 891, 

b) entsprechend für Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes und Globalhaus­
halte im Bereich des Einzelplans 06 auf die Titel 
68510, 685 81 und die Titel der Gruppe 894 sowie 

c) entsprechend bei Schulen im Sinne vo n § 124 Ab­
satz 4 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102) im Bereich des Einzelplans 
05 auf Titel der Gruppen 633 und 685. 

Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten oder nach 
Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen s ind 
mit der Maßga be der Einhaltung des Gesa mtvolumens 
Abweichungen von den ursprü nglich vorgesehenen Fäl­
ligkeiten zulässig. Außerhalb der Miet- und Bauausga­
benbudgetierung gilt Satz 3 entsprechend für Verpflich­
tungsermächtigungen der Gruppe 518. Die Umsetzungs­
möglichkeit nach Satz 1 Nummer 1 gilt auch in diesen 
Fällen . 

(2) Öffentlich Private Partnerschaften 

Das lVIinisterium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Offentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen zu einem vo n ihm einzu­
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka­
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz 1 umgesetzten Verpflichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl­
ligkeiten zulässig. 

(3) Konzentration der Förderprogramme bei der 
N RW.BANK 

Das Ministerium der Fina nzen wird zur Übertragung der 
finanziellen Abwicklung bez iehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen a uf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jewei ligen Ressort Ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546 05 im selben Einzelplan 
umzusetzen. 

§ 12 
Ausgleichsabgabe 

In den einzelnen Kapiteln fli eßen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung beh in­
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus­
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu. 

Abschnitt 4 
Besondere Festsetzungen und Bewirtscha[tungs­

regelungen für den Haushaltsplan 

§ 13 

Inanspruchnahme von Verpfüchtungsermächtigungen 

Beträgt die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. Für 
Verpflichtungsermächtigungen, die zur Umsetzung der 
Miet- und Bauausgabenbudgetierung veranschlagt wer­
den , gilt dies nur, wenn eine einzelne Inanspruchnahme 
der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung den Be­
trag von 5 000 000 Euro erreicht oder überschreitet. 

§ 14 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 
Verpfüchtungsermächtigungen 

Der gemäß § 37 Absatz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsord­
nung zu bestimmende Betrag wird auf 5 000 000 Euro 
festgesetzt, für Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 38 
Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 37 Absatz 1 Satz 2 
der Landeshaushaltsordnung als Jahresbetrag im Sinne 
von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für Verpflich­
tungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der jeweilige 
voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag in keinem 
Jahr den Betrag von 5 000 000 Euro überschreitet. 

§ 15 
Veräußerung und Überlassung de1· Nutzung 

von Vermögensgegenständen 

(1) Wasserstraßen 

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut­
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfa len getroffenen Regie­
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stell en. 

(2) Software 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landes haushaltsord­
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte Betriebs- und Anwenderpro­
gramme zur Datenverarbeitung unentgeltlich an juristi­
sche Personen des öffentlichen Rechts abgegeben wer­
den , soweit Gegenseitigkeit besteht oder unter der „GNU 
General Public License" veröffentlicht w ird. Vertragliche 
Sondervereinbarungen im Rahmen einer Verbundent­
wicklung bleiben hiervon unberührt. 

(3) Grundstücke 

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke 

1. direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterli chen Wertermitt­
lung 

a) a n Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr­
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül­
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Gesetzes zur Förderung und Nutzung vo n 
Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 772) zuletzt geän­
dert durch Gesetz vom 17. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1474) oder 

b) an Studierendenwerke, die als Anstalten des öf­
fentlichen Rechts organisiert sind , für deren ge­
setzlich festgelegte Zwecke, insbesondere für di e 
Errichtung von studentischem Wohnra um, oder 

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren 

a ) unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realis ierung städtebaulich oder wohnungspo­
litisch förd erungswürdiger Vorhaben verpflichten , 
oder 
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b) mit der Auflage, dass in angemessenem Umfang öf­
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird, 

veräußert werden . 

Die in Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a) aufgeführten 
Zweckbestimmungen können entweder gemeinsam oder 
einzeln vorliegen. 

(3a) Grundstücke für die Aufnahme und Unter­
bringung von Flüchtlingen und Asy lbewerberinnen 
und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab­
satz 4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli­
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterli chen Wertermittlung an Gemeinden und Ge­
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell­
schaften für di e Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerberinnen und Asylbewer­
bern verä ußert werden dürfen oder ein Erbbaurecht be­
stellt werden d arf. Dies gilt a bweichend von § 63 Ab­
satz 2 der Landesha usha ltsordnung auc h dann, wenn die 
Veräußerung Bestandteil einer Pa rtn erschaft von Land 
und Erwerberin oder Erwerber zur Erfüllung ihrer je­
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali­
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden . 
Der Haushalts- und Fina nza usschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe­
stellung zu unterrichten. 

(4) Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und 
Betrieben des Landes 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes­
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge­
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden. Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können , soweit dies im In­
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpflegung 
unter Berücksichtigung der wirtscha ftl ic hen Leistungs­
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist. 

(5) Verwaltungsdaten 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes­
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des La n­
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen. 

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung w ird zugelassen, dass 

1. die nachfolgend a ufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne ö ffen tli ches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutac hterlichen Wertermittlung ver­
ä ußert werden dürfen: 

a) Grundstück in Jüli ch , Gemarkung Jülich , Flur 44 , 
Flurstück 13 mit einer Größe von 36 943 Quadrat­
metern , Grundstück in Jülich, Teilfläche des Flur­
stücks Gemarkung Jüli ch , Flur 44, F lurstück 44 
mit e iner Größe von rund 17 700 Quadratmetern 
an die Jülicher Entsorgungsgesellschaft für Nukle­
aranlagen mbH, im Folgenden JEN, 

b) TeilOäche des Grundstücks in Mönchengladbach, 
Gemarkung Mönchengladbach, Flur 67, Flurstück 
207 mit einer Größe vo n rund 869 Quadratmetern 
an die Textilakademie NRW, 

c) Grundstücke in Bonn , Gemarkung Bonn, Flur 24, 
F lurstücke 46/3 , 373, 379 , 406 , 435, 436 mit einer 
Größe von rund 25 514 Quadratmetern zugunsten 
der Univers ität Bonn, 

d) Grundstücke in Münster, Gemarkung Münster, 
Flur 113 , Flurstücke 23 , 417, 549 , 550 , 833, 836, 898 
und 899 mit einer Große von rund 41421 Quadrat­
metern an die Stadt Münster oder e ine mehrheit­
lich kommunale Gesellschaft und 

e) Grundstücke des Otto-Langen-Quartiers in Köln, 
Gemarkung Deutz , Flur 32 , Flurstücke 238, 242 

und 371 mit einer Größe von rund 45 711 Quadrat­
metern an die Stadt Köln oder e ine mehrheitlich 
kommunale Gesellschaft, 

2. an den nachfolgend a ufgeführten Grundstücken di­
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage e iner gutachterlichen Wertermitt­
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf: 

a) Grundstücke in Jüli ch, Gema rkung Jülich , Flur 52, 
Flurstücke 37, 38,39 ,40, 55 und 59, mit einer Größe 
von rund 19 900 Quadratmetern zugunsten der 
Forschungszentrum Jülich GmbH, mit Einwilli­
gung des Ministeriums der Finanzen , 

b) Grundstücke in Wesseling mit ei ner Gesamtfläche 
von zusammen rund 1 247 891 Quadratmetern , be­
stehend a us den Grundstücken Gemarkung Sech­
tern, Flur 2, Flurstü ck 34, Gemarkung Keldenich, 
Flur 1, Flurstücke 58/1, 59, 60, 209 , Flur 10, Flur­
stück 32, Flur 17, Flurstücke 8, 11, 13 , 14, 17, 18, 19 , 
31, 33, 141 , 157, 159, 161, 162 , 164, 17 3, 174 , 175 , 
178,180,208,2 09 ,2 10,2 11 ,2 12 ,2 13 ,2 14,2 15,2 16, 
217,218,219,220,221,222,223,224, Flur 11 , Flur­
stücke 83, 135/79, 131/81 , 128/82, 132/8 0, Flur 12 , 
Flurstücke 486, 487, 30/ 19, 32/2 1, 485, zugunsten 
der Universität Bonn und der Universität zu Köln 
zu gleichen Teilen und 

c) Grundstück in Dortmund mit einer Gesamtfläche 
von insgesa mt rund 2 50 0 Quadratmetern , beste­
hend aus einer Teilf-läche des Grundstücks Gemar­
kung Barop 051240 , Flur 4, Flurstück 486 zuguns­
ten der Gesellschaft der Freu nde der Technischen 
Univers ität Dortmund e .V., 

3. Grundstücke, die aufgru nd des Gesetzes zur Neuord­
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds vom 4. 
Februar 2014 (GV. NRW. S. 105) in die Vermögensver­
waltung des Landes übergegangen s ind und an denen 
ein Erbbaurecht bestel1t wurde, direkt und ohne öf­
fentliche Ausschreibung auf der Grundlage ei ner gut­
achterlichen Wertermittlung a n die jeweiligen Erb­
baurechtsnehmer verä ußert werden dürfen , sofern die 
Restlaufzeit des Erbbaurechtes im Zeitpunkt der Be­
urkundung des Grundstückskaufvertrages mindestens 
25 Jahre beträgt, 

4. Grundstücke, die aufgrund des Gesetzes zur Neuord­
nung im Bereich der Schul- und Studienfonds in die 
Verwaltung des Landes übergegangen si nd und die zu 
landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden oder zu 
einem landwirtschaftlichen Pachthof gehören, direkt 
und ohne öffentliche Ausschreibung auf Grundlage 
einer gutachterlichen Wertermittlung an die jeweili­
gen Pächter oder deren Nachkommen langfristig 
(mindestens 25 Jahre) verpachtet ode r verä ußert wer­
den dürfen; eine Nutzu ng der Grundstücke für land­
wirtschaftliche Zwecke ha t im Falle e ine r Veräuße­
rung für mindestens 25 Jahre und bei Verpa chtung auf 
die Dauer der Pachtzeit zu erfolgen und 

5. der Landesanteil an dem gemeinsamen Eigentümer­
Erbbaurecht der Landesha uptstadt Düsseldorf und 
des La ndes Nordrhein-Westfalen a n der unterhalb der 
Grundstücke Gemarkung Altstadt, Flur 4, Flurstück 
182 , Grabbeplatz und Gemarkung Altstadt, Flur 4, 
Flurstück 208, Gebäude- und Freifläche Grabbep la tz 
5, Heinrich-Heine-Allee 9, Paul-Klee-Platz befindli­
chen Tiefgarage mit insgesa mt 233 Stellplätzen direkt 
und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf 
der Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
übertragen werden darf, sofern der Erbbauberechtigte 
sich im Rahmen der Ubertragung des Erbbaurechts 
verpflichtet, die Erhaltung und den la ngfristigen Wei­
terbetri eb der Tiefgarage sicherzustellen. 

(7) Grundstücke und Gebäude 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes­
haushaltsordnung wird zugelassen , dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei a n Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerberinnen und AsylbcvVcrbern überlassen wer­
den ~önnen. Der Zeitraum der Uberlassung endet , wenn 
die Uberlassung von Grundstück und Gebäude für die 
Zwecke nach Satz 1 nicht mehr erforderli ch ist. 
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Die Kommunen haben bei der Beendigung von entspre­
chenden Nutzungen aufgrund eines geringeren Bedarfs 
prioritär die Nutzungen bei Liegenschaften des Landes 
zu beenden. 

(8) Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des 
Klimaschutzes 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord­
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein­
deverbände die vom Land beschafften „Landesli zenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt­
lung von CO,-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen" 
unentgeltlich abgegeben werden können. 

(9) Überlassung von Software und Anwendungssystemen 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 der Landeshaushaltsord­
nung wird für die Haushaltsjahre 2026 bis 2028 zugelas­
sen, dass zur Umsetzung des E-Government-Gesetzes 
Nordrhein- Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S 551) 
in der jeweil s geltenden Fassung oder des Onlinezu­
gangsgesetzes vom 14. August 2017 (BGB!. I S. 3122, 
3138) in de r jewei ls geltenden Fassung, vom Land entwi­
ckelte oder in dessen Auftrag erstellte Software oder An­
wendungssysteme im Einvernehmen mit dem Ministe­
rium der Finanzen Gemeinden und Gemeindeverbände 
un entgeltlich zur Nutzung überlassen werden können. 

§ 16 
Rücklagen 

Die Bildung e iner Rücklage wird gemäß § 62 Absatz 3 
Satz 2 der Landesha ushaltso rdnung zugelassen zu 

1. der Abdeckung insbesondere von krisenbedingten 
Haushaltsrisiken im Gesamthaushalt und 

2. der Umsetzung des Nordrhein-Westfalen-Plans für 
gute Infrastruktur. 

§ 17 
Sei bst bewi rtschaftungsm i ttel 

Nach § 15 Absatz 3 Satz 4 der Landeshaushaltsordnung 
wird festgelegt, dass die Verfügbarkeit von Selbstbewirt­
schaftungsmitteln für Baumaßnahmen mit dem Haus­
haltsjahr endet, in dem der Bau in seinen wesentlichen 
Teilen in Gebrauch genommen wird. Baumaßnahmen, 
die im Rahmen einer Fördermaßnahme erfolgen, sind von 
der Ausnahmeregelung umfasst. Komplementärfinanzie­
rungen von zeitlich befristeten Fördermitteln der Euro­
päischen Union und des Bundes bleiben bis zum Ende 
der jeweiligen Förder- und Ausfinanzierungsphase ver­
fügbar. 

Abschnitt 5 
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 

§ 18 
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung 

(1) Ermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt , Bürg­
schaften für Kred ite an die Wirtschaft und die freien Be­
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu einer 
Gesamthöhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen. Auf 
den in Satz l genannten Betrag werden die auf Grund 
der Ermächt igungen früherer Haushaltsgesetze über­
nommenen Bürgschaften a ngerec hnet, soweit das Land 
aus diesen noch in Anspruch genommen werden kann. 
Kredite im Sinne des Satzes 1 sind sämtliche Finanzie­
rungsgeschäfte, bei denen eine finanzielle Leistung zur 
Verfügung gestellt wird, die mit der Verpflichtung zur 
Rückzahlung verbunden ist, unabhängig von der konkre­
ten Vertragsgestaltung. Dazu gehö ren insbesondere Dar­
lehen, Leasing und ähnliche Formen der Finanzierung. 

(2) Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags 

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er­
mächtigung in Absatz 1 Satz 1 bedarf es der Einwilli­
gung des Haushalts- und Finanzausschusses des Land-

tags, sie g ilt für Ausfallbürgschaften im Rahmen des vom 
Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags gebillig­
ten Runderlasses „Bürgschaften des Landes Nordrhein­
Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie 
die Land- und Forstwirtschaft" vom 11. August 1988 
(MBI. NRW. S. 651) zuletzt geändert durch Runderlass 
vom 21. Dezember 2023 (MBI. NRW. 2024 S. 108) , als all­
gemein erteilt. Sie gilt auch a ls erteilt, wenn aufgrund 
der Bürgschaftshöhe neben der Bürgschaft des Landes 
auch eine parallele Bürgschaft des Bundes gewährt wer­
den soll und das Regelwerk des Bundes vereinbart wird. 

Sie gilt ferner auch als erteilt, wenn das Land Nord­
rhein-Westfalen zu der von einem anderen Land begebe­
nen Bürgschaft lediglich eine Rückbürgschaft im Innen­
verhältnis zu dem anderen Land , dessen für Bürgschaf­
ten maßgebliche Bestimmungen vereinbart werden, 
gewä hren soll. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist zu inform ieren, wenn die Ablehnung eines 
Bürgschaftsantrags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt 
ist. 

(3) Übernahme von Bürgschaften 

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 Satz 1 dürfen nur für 
Kredite übernommen werden, deren Rückzahlung durch 
den Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf 
innerhalb der fü r den e inzelnen Kredit vereinbarten 
Zahlungstermine erwartet werden kann. Das Ministe­
rium der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, ins­
besondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur 
Stützung gewerblicher Unternehmen in strukturschwa­
chen Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten. 

§ 19 
Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 

für Beteiligungen des Landes 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zusam­
menhang mit der Finanzierung von Unternehmen , an de­
nen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, und 
mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien und 
sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe von 
1650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land ver­
bürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher sein 
als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale Anteil der 
Beteiligung. Auf den in Satz 1 genannten Betrag werden 
die auf Grund der Ermächtigungen früherer Haushaltsge­
setze übernommenen Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen angerechnet, soweit das Land aus diesen 
noch in Anspruch genommen werden kann. 

§ 20 
Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 

Gewährleistungen 

(1) Förderung des Sportstättenbaus 

Das für Sport zuständi ge Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Min isterium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugu nsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver­
eine und -verbände b is zu einer Gesamthöhe von 
30 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen. 

(2) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge­
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH - Kredit­
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu einer Gesamthöhe 
von 1000 000 000 Euro zu übernehmen. 

(3) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK 

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen 
zur Wohnungsbauförderung bis zur einer Gesamthöhe 
von 5 000 000 Euro sowie zur Förderung von Eigentums­
maßnahmen im Wohnungsbau und zur Gründung von 
Wohnungsbaugenossenschaften bis zu einer Gesamthöhe 
von 210000000 Euro zu übernehmen. Auf den in Satz 1 
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genannten Betrag werden die auf Grund der Ermächti­
gungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Bürg­
schaften angerech net, soweit das Land aus diesen noch 
in Anspruch genommen werden kann. 

(4) Go4Wohnen & Go4Gewerbe 

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächt igt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgsc haften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an d ie NRW.URBAN Kommuna le Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfinanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentw icklungsmaß nahmen im Treuhandauf­
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs­
baus oder der Entwicklung des Rheinischen Reviers bi s 
zu ei ner Gesamthöhe vo n 400 000 000 Euro zu überneh­
men. Auf den in Satz l genannten Betrag werden die a uf 
Grund der Er·mächtigungen früherer Haushaltsgesetze 
übernommenen Bürgschaften angerechnet, soweit das 
Land aus diesen noch in Anspruch genommen werden 
kann. 

(5) Medizinische Fakultät OWL an der Universität 
Bielefeld 

Das für den Hochschulbau zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen zur Förderung des Aufbaus einer neuen Medi­
zinischen Fakultä t Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld 
Bürgschaften und Gewä hrl eistungen für Da rlehen an die 
Un iversität Bielefeld bis zu einer Gesamthöhe von 
664 955 000 Euro zu übernehmen. Auf den in Satz 1 ge­
nannten Höchstbetrag werden die auf Grund der Er­
mächtigungen früherer Haushaltsgesetze übernommenen 
Bürgschaften und Gewährleistungen angerechnet, soweit 
das La nd aus diesen noch in Anspruch genommen wer­
den ka nn. Weiterhin wird das für den Hochschulbau zu­
ständ ige Ministerium ermäch ti gt, sich im Einvernehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen gegenüber der Uni­
vers ität Bielefeld zu verp fli chten, dieser einen im Fall des 
Verkaufs der Gebä ude auf den Grundstücken in der 
Stadt Bielefeld, Gemarkung Bielefeld, Flur 39, Flursti.i­
cke 214 , 223, 224, 225 und 246, an den Bau- und Liegen­
schaftsbetr ieb des Landes Nordrhei n-Westfalen entste­
henden Differenzbetrag zwischen dem Kaufpreis und der 
zum Zeitpunkt der Veräußerung bestehenden Restdarle­
henssumme des für die Anschaffung und Errichtung die­
ser Gebäude a ufgenommenen Darlehens bis zu einer Ge­
samthöhe von 578 300 000 Euro zu ersta tten. 

(6) Umschuldung und Ablösung von Kassen­
verstärkungskrediten der nordrhein-westfälischen 
Universitätskliniken 

Das für Wissenschaft zuständ ige Ministerium wird er­
mächtigt, im Einvernehmen mit eiern Ministerium der Fi­
nanzen eine globale, einmalig nutzbare H aftungsfreistel­
lung gegenüber der NRW.BANK für die aus einem NRW. 
BANK-Programm gewä hrten Kredite zur Umschuldung 
und Ablösung von Kassenve rstärkungskrediten der 
nordrhein-westfälischen Universitätskliniken sowie für 
die Aufnahme von weiteren Kred iten zur Liquiditätssi ­
cherung der norclrhein-westfäli schen Universitätsklini­
ken bei der NRW.BANK bis zu einer Gesamthöhe von 
2 500 000 000 Euro zu übernehmen. Auf den in Satz 1 ge­
nannten Höchstbetrag werden di e auf Grund der Er­
mächtigungen früherer Hausha ltsgesetze übernommenen 
Haftungsfreistellungen angerechnet, soweit das Land 
aus di esen noch in Anspruch genommen werden kann. 

(7) Studierendenförderung 

Das für Studierendenwerke zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Finanzen Bürgschaften zugunsten der Darlehens­
kasse der Studierendenwerke e. V. für Darlehen zu r 
Studierendenförderung bis zu e ine r Gesamthöhe von 
2 000 000 je Ha ushaltsja hr Euro zu übernehmen. 

§ 21 

Gewährleistungen 

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge­
währleistungsverpflichtungen des Landes nach § H Ab­
satz 2 des Atomgesetzes in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 15. Juli 1985 (BGB I. I S. 1565). das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom -1 . Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2153) geä ndert worden ist , sowie nach § 3 
Absatz 1 und § 4 Absa tz 1 bis 6 der Atomrechtliche De­
ck ungsvorsorge-Verord nung in der Fassung der Bekannt­
machung vom 2 1. Ja nuar 2022 (BGB!. I S . 118), 

1. zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
1 ich , bis zu einer Gesamthöhe von 25 000 000 Euro und 
zugunsten der JEN Jülich , bi s zu einer Gesamthöhe 
von 230 000 000 Euro , 

2. zugunsten der Hochschul en im Sinne von § 1 Absa tz 2 
des Hochschulgesetzes bi s zu ei ner Gesamthöhe von 
225 000 000 Euro und 

3. zugunsten der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der a ngewa ndten Forschung e.V. bi s zu einer Gesa mt­
höh e vo n 125 000 Euro 

zu übernehmen. 

Auf die in Satz l Nummer l bi s 3 genannten Höchstbe­
träge werden die auf Grund der Ermächtigungen frühe­
rer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleistungs­
verpfli chtungen angerechn et, soweit das Land aus di esen 
noch in Anspruch genommen werden kann. 

(2) Stiftung Zollverein 

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fa ll einer Nichtverlä ngeru ng der Finanzierungs­
verei nbaru ng zum unentgeltlichen Rückerwerb der 
Grundstücke Zeche Zoll verein Schächte 1/2/8 und XII 
in Essen sowie zur Tragung der jährlich mit dem 
Grundstückseigentum verbund enen Kosten bis zur Höhe 
von derzeit 5 800 000 Euro zu verpflichten. 

(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich 

Das Land übernimmt für Träger vo n Ersatzschulen ge­
mäß § 105 des Schulgesetzes NRW, die Beteiligte in der 
Versorgungsansta lt des Bundes und der Länder, im Fol­
genden VBL, sind , im Fall der Zahlungsunfä higkeit des 
Ersa tzschulträgers die Haftung für a lle Gegenwerte, die 
a ufgrund des Ausscheidens des Ersa tzschulträgers bezie­
hungswe ise ei ne r von ihm getragenen Ersa tzschule aus 
der VBL entstehen. 

(4) EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen­
arbeit" 

Das für Wirtscha [t zuständ ige Ministerium wird ermäch­
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi­
nanzen im Rahmen e ine r Vereinbarung zum NL-NRW/ 
Nds-EU- Program m „Europäische territoriale Zusam­
menarbeit" im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2021/1059 des Europäischen Pa rlaments und des Rates 
vom 24. Juni 202 1 über brsondere Bestimmungen für das 
aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
sow ie a us Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige 
Handeln unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zu­
sammena rbei t " (Interreg) zu verpflichten , für die Förder­
periode 202 J bis 2027 Gewährleistungen gegenüber der 
EU-Kommiss ion bis zu einer Gesamthöhe von 30 000 000 
Euro zu übern ehm en. 

Auf den in Satz 1 genannten Höchstbetrag werden di e 
auf Grund der Ermächtigungen früherer Haushaltsge­
setze innerhalb der Förderperiode übernommenen 
Gewährleistungen angerechnet, soweit das Land aus die­
sen noch in Ans pruch ge nommen werden kann. 

(5) Gewährträgerschaft für Flächen des Nationalen 
Naturerbes 

Das für Naturschutz zuständige Ministerium wird er­
mächtigt , s ich im Einvernehmen mit dem Ministerium 
der Fina 11zen gegenüber dem Bund nach dessen Maßga­
ben zur Uberna hme der Gewährträgerschaft für die Flä-
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chen des Nationalen Naturerbes in Nordrhein-Westfalen 
zu verpflichten, di e vom Bund kostenlos in das Eigentum 
von Stiftungen und Vereinen des Naturschutzes übertra­
gen werden. Die Gewährträgerschaft umfasst zukünftige 
Haftungsrisiken für eventuelle Altlasten- und Ka mpf­
mittelsachverhalte a uf ehemals militärisch genutzten 
Liegenscha ften und Perso na lkontingente bis zu einer 
Gesamthöhe vo n 5 000 000 Euro je Haushaltsjahr, die im 
Falle der Liquidation oder Auflösung der übernehmen­
den Stiftungen und Vereine des Naturschutzes wirksam 
werden können . 

(6) Haftungsübernahmeerklärung für Mi tarbeiter 
Biologischer S tationen 

Das für Naturschutz zustä ndige Ministerium wird er­
mä chtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi­
nanzen gegenüber dem Bund für Personen- und Sach­
schäden auf Grund von Kampfmittelaltlasten eine Haf­
tungsüberna hmeerk lärung bis zu einer Gesamthöhe von 
5 000 000 Euro je Haushaltsjahr abzugeben für di e Mit­
arbeiterinnen und Mitarbe iter von Biologischen Statio­
nen , d ie au[ den Flächen des Nat ionalen Naturerbes zum 
Zwecke des Naturschutzes für das Land Nordrhein­
Westfalen tätig werden . 

(7) Haftungsübernahmeerkläru ng fü r Mitglieder der 
Orga ne der Portigon AG 

Das Mini ste rium der Finanzen wird ermächtigt, zuguns­
ten von a ktu ell en, künftigen und ehemaligen Organmit­
gliedern der Portigon AG die Haftungsübernahme, zum 
Beispiel im Wege einer Ersatzpflicht, bis zu einer Höhe 
von insgesamt 300 000 000 Euro zu erklären. Eine solche 
Haftungsü bernahme darf nur für solche Schäden erklärt 
werden, die den Organmitgliedern der Portigon AG ent­
stehen, weil s ie haftba r gemacht werden hinsichtlich der 
Wa hrnehmung so lche r Organpfüchten, die mit der Auf­
arbe itung von Dividendena rbitragegeschäften der ehe­
ma li ge n WestLB oder der Bewältigung ihrer Folgen ab 
dem Zugang der ersten steuerl ichen Festsetzung zu Divi­
dendenarbitragegesc häften der ehemaligen WestLB zu­
sammenhä ngen. 

(8) Fortge ltung der Gewährträgerhaftung für 
Verpfli chtungen der Portigon AG aus betrieblicher 
Altersversorgung 

Das _Min ister ium der F inanzen wird ermäch tigt, im Fal l 
der Uberna hme von oder dem Beitritt zu Verpfüchtungen 
aus betrieblicher Altersversorgung der Portigon AG 
durch e inen neuen Schuldner Erklärungen abzugeben 
und Maßna hmen zu treffen , die sicherstellen, dass di e 
bestehende Gewäh r trägerhaftung des Landes in Bezug 
auf die derzeit bei der Portigon AG verbli ebenen Ver­
pfüch_tungen a us betrieblicher Altersversorgung im Fall 
der Ubernahme oder des Beitritts erhalten bleibt oder 
sonst in ihrer Wirkung gleichwertig in Art und Umfang 
weiterbesteht. 

(9) Haftungsübernahmeerklärung für Darlehen der 
Wohnraumfinanzierung 

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit d em Ministerium der Fina nzen 
eine g loba le, einmalig nutzba re Haftungsfreistellung für 
Haftungsfrei stellungen der NRW.BANK für Darlehen der 
Wohnra umfina nzierung, soweit diese außerhalb der Be­
leihungsg renze ausgereicht werden, bis zu einer Gesamt­
höh e von 50 000 000 Euro zu übernehmen. 

§ 22 
Ga rantien 

(1) Kunstausstellungen 

Das für Kultur zuständige Min isterium wird ermäch tigt, 
Verpfü chtungen zur Abdeck ung von Ersatzansprüchen 

1. aus der Dauerle ihgabe von Kunstwerken an d ie Stif­
tung Kunstsa mmlung Nordrhein-Westfalen bis zu ei­
ne r Gesamthöhe vo n 110 00 0 000 Euro, 

2. a us wechselnden Ausstell ungen mit Ausstell ungsstü­
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-

Jung Nordrhein-Westfalen bis zu einer Gesamthöhe 
von 700 000 000 Euro und 

3. a us wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü­
cken vo n privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zu einer Gesamthöhe 
von 10000000 Euro 

zu übernehmen. 

Auf die in Satz 1 genannten Höchstbeträge werden die 
auf Grund der Ermächtigungen früherer Haushaltsge­
setze übernommenen Verpflichtungen a ngerec hnet, so­
weit das La nd aus diesen noch in Anspruch genommen 
werden kann. 

(2) Kapi talversorgung mittelständischer Unternehmen 

Das Mini sterium der Fina nzen wird ermäc htigt, 

1. im Inte resse der Ka pitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu e iner Gesamthöhe von 
50 000 000 Euro für die Übernahme von Kapita lbetei­
li gunge n und 

2. im Interesse der Ka pitalversorgung kle iner und mitt­
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg­
sc haften , Garantien und so nstige Gewährleistungen 
bis zu e iner Gesamthöhe von 35 0 000 000 Euro zur Ri­
sikoen tl as tung vo n Kredi tinstituten. Fondsgesell­
schaften und sonstigen Kapitalsammelstellen zu über­
nehmen. 

Die Garantien nach Satz 1 Nummer 1 können auch als 
Rückgarantien gegenüber der Bürgschaftsba nk Nord­
rhein-Westfa len GmbH - Kred itgarantiegemeinschaft -, 
Neuss, übernommen werden. Auf die in Satz 1 genannten 
Höchstbeträge werde n die a uf Grund der Ermäc htigun­
gen früherer Haushaltsgesetze übernommenen Bürg­
scha llen, Garantien und so nstige Gewährleistungen a n­
gerechnet, soweit das Land a us diesen noch in Anspruch 
genommen werden kann. 

Abschnitt 6 
Weitere Ermächtigungen 

§ 2:1 
Finanzhilfen zur Finanzierung schienengebundener 

Jn[rastrukturprojekte im Rheinischen Revier 

Das für Verkehr zuständige Ministerium wird erm äch­
tig t, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan­
zen und mit de r Zustimmung des Haushalts- und Fi­
nanzausschusses sowie des Ausschusses für Verkehr des 
Landtags 

1. im Ra hmen der Reali sierung von Schienenprojekten 
im Rhe ini sc hen Revier e inen Vertrag über die grund­
sä tzliche Regelung der Finanzierung mit dem Bund zu 
schli eßen sowie 

2. auf der Grund lage der entsprechenden bundesge­
setz lichen Regelungen , e ines hierauf basierenden Zu­
wendungsbescheides des Bundes und der unter 
Nummer 1 genannten vertraglichen Regelung Ver­
priichtungen für das Land bis zu einer Gesamthöhe 
vo n 900 000 000 Euro e inzugehen, sich ab 2026 a n 
den Kosten der Schienen- Infrastrukturfinanzierung 
im Rahm en d er sogena nnten „Westspange" zu bete i­
ligen . Auf den in Satz 1 genannten Höchstbetrag 
werden die a uf Grund der Ermächtigungen früh erer 
Ha ushaltsgesetze übernommenen Verpfüchtunge n 
angerechnet, sowei t da s La nd aus diesen noch in An­
spruch genommen werden kann. 

§ 24 

Epidemie 

Das fü r Ges un d hei t zustä ndige Ministerium wird er­
mächtigt, im Einvernehmen mi t dem Ministerium der F i­
nanzen und des für Haushalt und Fina nzen zuständ igen 
Aussc husses des La ndtags des Landes Nordrhein-Wes t­
fa len zur Bekämpfung einer Epidemie Beschaffungen in 
dem für di e Ve rsorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang bi s zu ei-
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nem Betrag in Höhe von 2 500 000 000 Euro vorzuneh­
men. 

Abschnitt 7 
Haushaltsentwicklung 

§ 25 
E rwe itertes Rechnungswesen 

(1) Systema tik 

In den Budgeteinheiten der Landesverwaltung werden 
die Komponenten Vermögensrechnung, Ergebmsrech­
nung sowie Kosten- und Leistungsrechnung emgesetzt. 
Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen Darstel­
lung alle Einnahme- und Ausgabetitel e111es Kapitels 
und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten wei­
teren Kapitel , ausgenommen Titel der Gruppen 461, 462, 
549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haushaltsver­
merk für einzelne Titel zugelassen werden. 

(2) Gesamta usga benbudgetierung 

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme_ der Gruppen 
529 und 531 und des Titels 517 11 sowohl Innerhalb der 
Hauptgruppen als auch _zwisch_cn die_sen Hauptgruppen 
gegenseitig deckungsfäh1g._Darubcr h111aus_ s111d die Aus­
gaben der Obergrup_pc 44 111nerhalb des E111zelp_Ians ge~ 
genseitig dcckungsfah1g. Die Ausg~ben bei den Titeln der 
Obergruppe 81 dürfen bis zur Hohe der Ernsparungen 
bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 uberschnttcn 
werden. Die Deckungsfähigkeit in den Budgctemheiten 
bestimmt sich bezogen auf die Ausgabeansätze der 
Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach_ den vorste­
henden Maßgaben , soweit nicht unter ausdruckhcher Be­
zugnahme auf diese Vorschrift etwas anderes bestimmt 
ist oder es sich um Ausgaben handelt, denen zweckge­
bundene Einnahmen gegenüberstehen. 

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von e111er Budget­
einheit in eine andere umgesetzt werden. 

(4) Vorrang 

Die Absätze 1 bis 4 gehen den Regelungen des § 17b der 
Landeshaushaltsordnung und den dazu erlassenen Ver­
waltungsvorschriften vor, soweit sie von diesen abwei­
chen. 

Abschnitt 8 
Besondere Regelungen für landesunmittelbare juristische 

Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen, 
Landesbetriebe und Beteiligungen 

§ 26 
Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

(1) Kreditermächtigung 

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord­
rhein-Westfalen, im Folgenden „BLB NRW " wird er­
mächtigt, zur Deckung der cigcnfinanzicrtcn Invest1t10-
nen Kredite bis zur Höhe von 450000000 Euro aufzu­
nehmen. Darüber hinaus wird das Ministerium der 
Finanzen ermächtigt, dem BLB NRW für Investitionen , 
die nicht zu einer über die wranschlagtcn Vcrpfüch­
tungsermächtigungen hinausgehenden weiteren Mietbe­
lastung im Landeshaushalt führen , und fur Tnvcst1t10ns­
maßnahmen , deren Abwicklung schneller als geplant 
verläuft eine weitere Kreditaufnahme bis zur Höhe von 
200 000 000 Euro zu gestatten, soweit die Summe der 
Ausgaben für eigenf1nanzicrte Investitionen den i111 Fi­
nanzplan des BLB NRW vorgesehenen Betrag ubcr­
schrei tel. 

(2) Abschluss von Mie tvert rügen 

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord­
nung bedarf es zum Abschluss von_ Mietvertragen keiner 
Verpflichtungsermächtigung, soweit die Summe der 111 

dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
51804 veranschlagten Ausgabemittel ausre1cht, __ um_ die 
Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben m kunft1gcn 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
Satz 1 gilt für Titel 68510 der Hochschulen im Sinne von 
§ 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie für Global­
haushalte im Bereich des Emzelplans 06 mit der Maß­
gabe, dass es der Herstellun~ des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen mcht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen . 

(3) Einnahmen a us U nterve rmie tungen 

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an­
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Hau_s­
halt veranschlagten Ansatz hmausgehen, durfen fur 
Mehrausgaben, mit Ausnahme von Personalausgaben, 
herangezogen werden. 

(4) Erwe iterung der Zweckbestimmung des 
Festtite ls 519 03 

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein­
gesetzt werden. 

(5) Pilo tprojekt Photovoltaik 

Die Ressorts werden ermächtigt, im Rahmen des Pilot­
projektes Photovoltaik Vereinbarungen mit dem BLB 
NRW zum Bezug von Strom aus Photovolta1kanlagcn ab­
zuschließen soweit die im jeweiligen Kapitel oder der 
Budgeteinh~it veranschlagten Ausgabemittel für Bcw_irt­
schaftungskosten beim Festtitel 51704 ausreichend sind, 
um die daraus entstehenden Verpflichtungen zur Leis­
tung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren abzu­
decken . Abweichend von § 38 Absatz l der Landeshaus­
haltsordnung sind in diesen Fällen keine Verpflichtungs­
ermächtigungen erforderlich. 

§ 27 

Überlassuna der N utzung von Vermögensgegenständen 
" im Hochschul bere ich 

Abweichend von § 63 Absatz 3 und 4 der Lancieshaus­
haltsordnung wird zugelassen, dass Vcrmogensge­
genstände des Landes, die den früheren Med1z1111schen 
Einrichtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den 
Universitätskliniken im Sinne des§ 31a des Hochschul­
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können. 

§ 28 

N RW.BANK 

(1) Ermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, gegen­
über der NRW.BANK mit Wirkung ab dem 1. Januar 
2026 einen Schuldbeitritt mit Erfüllungsübernahme in 
Bezug auf 

l. Versorgungsverpflichtungen gegenüber Personen mit 
einer beamtenähnlichen Versorgung, deren Arbeits­
verhältnisse gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Errichtung der Landesbank Nordrhe111-Wcstfalen 
und zur Umwandlung der Westdeutschen Landesbank 
Girozentrale vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 284) von 
der Westdeutschen Landesbank Girozentrale auf die 
NRW.BANK übergegangen sind und deren Arbeitsver­
hältnisse mit der NRW.BANK (Erstanstellungsver­
hältnis) ruhen oder ruhten, soweit diese Personen ein 
Arbeitsverhältnis mit der Port1gon AG oder CinC'm 
Dritten haben oder hatten (Zweitanstellungsverhält­
nis), inklusive Verpfljchtungen aus Hinterbliebcncn­
versorgung und aus einem Versorgungsausgleich re­
sultierende Verpflichtungen sowie 

2. Bcihilfcverpfüchtungen gemäß § 4 Absatz 4 des Ge­
setzes zur Errichtung der LandC'sbank Nordrhe111-
Westfalen und zur Umwandlung der Westdeutschen 
Landesbank Girozentrale vom 2. Juli 2002 

zu erklären. 
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Nicht hierunter rallen Verpflichtungen gegenüber Perso­
nen, die ab dem 1. August 2002 in gegenseitigem Einver­
nehmen das Zweitanstellungsverhältnis gekündigt ha­
ben und in der Folge ein Arbeitsverhältnis al lein mit der 
NRW.BANK haben oder hatten sowie gegenüber Perso­
nen, die ein Zweitanstellungsverhältnis mit der Landes­
bank Hessen-Thüringen Girozentrale haben oder hatten. 
Auf der Grundlage einer externen Ermittlung wird der 
Marktwert der vorstehenden Verpfüchtungen der NRW. 
BANK zum Stichtag 30. April 2025 aur 2140000000 
Euro festgelegt. 

(2) Anrechnung 

Die Abgabe der Erklärung nach Absatz l darf nur unter 
der Bedingung erfolgen, dass im Gegenzug ein Betrag in 
Höhe von 2140000000 Euro auf die zu verzinsende Ge­
samtverpflichtung des Landes Nordrhein-Westfalen ge­
genüber der NRW.BANK aus der Garantie des Wertes der 
Beteiligung an der früheren WestLB AG angerechnet 
wird und diese insoweit erlischt. Die Gesamtverpfüch­
tung beläuft sich zum Stichtag 30. April 2025 auf 
2 600 596138,28 Euro. 

(:l) Vorbehalt 

Die Einzelheiten des Schuldbeitrittes mit Erfüllungs­
übernahme und der Anrechnung aur die Gesamtver­
pfüchtung sowie e ine gegebenenfalls erforderliche Be­
auft ragung Dritter mit der Abwicklung derVersorgungs­
und Beihiirezahlungen bleiben vertraglichen Regelungen 
vorbeha lten. 

Abschnitt 9 

Besondere Regelungen für Zuwendungen 
und die fachbezogene Pauschale 

§ 29 

Zuwendungen 

(1) Sperrung von Zuwendungen 

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zu­
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord­
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au­
ßerhalb der Landesverwaltung, sogenannte institutio­
nelle Förderung, sind gesperrt, bis der Haushalts- oder 
Wirtschaftsplan der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers von der Bewilligungsbehörde 
gebi lligt worden ist. Abweichungen von Haushalts- und 
Wirtschaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen 
der Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu­
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwi lligung. 

(2) Besserstellungsverbot 

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio­
nellen Förderung dürren nur mit der Auflage bewilligt 
werden , dass die Zuwendungsemp[ängerin oder der Zu­
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be­
schäftigten nicht besserstellt als vergleichbare Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes. Vorbehalt­
li ch einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günst igeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden a ls sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jewei ls vorgesehen s ind . Entsprechendes g ilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendu ngs­
empfängerinn en oder Zuwendungsempfänger, deren Ge­
samtausga ben überwiegend aus Zuwendungen der öf­
fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
vorbehaltlich e iner abweichenden ta ri rvertraglichen Re­
gelung nicht zuwendungsfähig si nd . Mit Einwilligung 
des Mini steriums der Finanzen können bei Vorliegen 
zwingender Gründe Ausnahmen zugelassen werden. 
Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh­
mer des Landes nicht vorha nden , ist die Einwilligung 
des Mini steriums der Finanzen zum Abschluss des An­
stellungs- oder Arbeitsvertrages erro rd erl ich. Die Ein­
willigung soll mit der Maßgabe verbunden werden, dass 
nur ein Teil der aus dem Abschluss des Anstellungs- oder 
Arbeitsvertrages erwachsenden Ausgaben zuwe ndungs-

fähig ist. Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskli­
niken im Sinne des§ 31a des Hochschulgesetzes. 

(3) Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen 
Eigenanteils 

Abweichend von Nummer 2.3.-t und Nummer 2A der Ver­
waltungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden 
zu § H der Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 
MBl. NRW. S. H5 zuletzt geändert durch Runderlass 
vom 29. Februar 2024 (MBl. NRW. 2024 S. 429) kann der 
Förderrahmen bis zu 100 Prozent der zuwendungsfähi­
gen Ausgaben betragen. Zweckgebundene Spenden und 
eingeworbene Sponsorenmittel können für die Bemes­
sung der Zuwendung außer Betracht bleiben und einen 
verbleibenden Eigenanteil der Zuwendungsempfängcrin 
beziehungsweise des Zuwendungsempfängers ersetzen. 
Diese Regelungen gehen abweichenden Bestimmungen 
bezüglich der Erbringung des kommunalen Eigenanteils 
in Förderrichtlinien vor. 

(4) Vereinfachungen im Zuwendungs- und Verwendungs­
nachweisverfahren 

Abweichend von § 44 Absatz l Satz 4 der Landeshaus­
haltsordnung bedarf es des Einvernehmens des Landes­
rechnungshofes für Regelungen des Verwendungsnachwei­
ses nicht, wenn das Ministerium der Finanzen Verwal­
tungsvorschriften zur Umsetzung von Vereinfachungen im 
Zuwendungs- und Verwendungsnachweisverfahren er­
lässt. 

§ 29a 

Risikomanagement im Zuwendungsverfahren 

(1) Risikomanagement im Zuwendungsverfahren 
(Experimentierklausel) 

Zur Erprobung können die Bewilligungsbehörden zum 
Zwecke der effizienten und risikoorientierten Bearbei­
tung in geeigneten Fä ll en bei Zuwendungen aus reinen 
Landesmitteln zur Beurteilung der Notwendigkeit 
weiterer Ermittlungen manue ll e oder automationsge­
stützte Systeme einsetzen (Risikomanagementsysteme). 
Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsam­
keit der Verwaltung ist bei dem Verfahren zu berück­
sichtigen. Das Risikomanagementsystem muss mindes­
tens folgende Anforderungen erfüllen: 

1. die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl eine 
hinreichende Anzahl von Fällen zur umfassenden Prü­
fung durch die bearbeitende Person ausgewählt wird , 

2. die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteuerten 
Sachverhalte durch die bearbeitende Person , 

3. die Gewährleistung, dass die bearbeitende Person 
Fälle für eine umfassende Prüfung auswählen können , 

-1. die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagement-
s:,,steme auf ihre Zielerfüllung. 

(2) Berichtspflicht 

Das Ministerium der Finanzen kann von den für die je­
weilige Förderung zuständigen 

Ressorts in angemessenen zeitlichen Abständen einen 
Erfahrungsbericht über die laufenden Versuche und nach 
deren Abschluss eine jeweilige Auswertung verlangen. 

§ :rn 
Fachbezogene Pauschale 

(1) Fachbezogene Pauschale 

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom­
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt , sogenannte rachbezogene Pau­
schale. 

(2) Regelung im Haushaltsplan 

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier­
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbind li ch fest­
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
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verteilt. § 41 der Landeshausha ltsordnung bleibt unbe­
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale 

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein­
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus­
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga­
benbereich einzusetzen. 

(4) Nachweis derVerwendung 

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus­
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be­
stät igung nach . 

Auf besondere Anforderung ist der Nachweis listenmä­
ßig je Aufgabenbereich oder entsprechend der verbindli­
chen Gliederung des kommunalen Haushaltsplans durch 
Auszug aus den betreffpnden Teilrechnungen des Jahres­
abschlusses zu führen. 

(5) Rückza hlung 

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalm ittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzah len. Nicht fristgemäß zu rück­
gezahlte Beträge s ind mit drei Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück­
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. 

Die aus der Feuerschutzsteuer gewährte Investitionspau­
schale ist abweichend von Satz 1 nicht zurückzuzah len . 
Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind entsprechend der 
Zweckbestimmung in den Fo lgejahren zu verwenden. 

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauscha le 

Werden Landesmittel a ls l'achbezogene Pa uschale ge­
wä hrt , t reten a ll e insowei t b is her geltenden Förderrege­
lungen außer Kraft. 

(7) Träger der fre ien Jugendhil[e 

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend­
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder und 
Jugendhilfe - in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGB!. I S. 2022), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGB!. 
2025 I Nr. 107) geändert worden ist , anerkannten Trägern 
der freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 b is 
--1 , 5 Satz l bis 3 und Absatz 6 s ind entsprechend anzu­
wenden. 

§ 31 

Förderung geme innütziger Zwecke 
durch Glückss pie leinnahmen 

(1) Zweckge bundene Verausgabung von Glücksspiel­
e innahmen 

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
,, KENO" , der Lotterie „Eurojackpot", der Losbrieflotte­
rie mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Sp iel 77 " und „PLUS 5" wird für Zwecke im Sinne von 
§ 10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats­
vertrag vom 13. November 20 12 (GV. NRW. S. 524), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juni 202 1 
(GV. NRW. S. 772, ber. S. 1102) geändert worden ist , ein 
Festbetrag in Höhe von 108100 000 Euro zweckgebunden 
verausgabt. 

(2) Regelung im Haushaltsplan 

In den Erläuterungen zu den jewei ligen E innahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab­
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des­
tinatäre sowie der Vertei lungsschl üssel verb indl ic h fest­
zulegen. 

(:3 ) Verweisung 

Die Ausgaben können entsprechend § 29 Absatz 3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer­
den. 

(4) Eigenmitte l 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit­
tel. 

Abschnitt 10 
Besondere Rege lungen im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des Nordrhein-Westfalen-Plans 
für gute Infrastruktur 

§ 32 
Einri chtung von Kapite ln , Haushaltstite ln , 

Tite lgruppen und Haushaltsvermerken 

(1) Ermächtigung 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Mittel zur Umsetzung des Nord­
rhein-Westfalen-Plans für gute Infrastruktur im Rahmen 
der bestehenden Zweckbestimmungen er[orderl ichen 
Kapitel 024 und 026 und Hausha ltstitel , Titelgruppen so­
wie Hausha ltsvermerke in den Kapiteln 024 und 026 in 
den Einzelplänen einzurichten. 

(2) Einw illigung des Landtags 

Die Ermächtigung nach Absatz 1 bedarf der Einwill i­
gu ng des Haushalts- und Finanzausschusses des Land­
tags. 

§ 33 
Verpfüchtungsermächtigungen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Nordrhein-Westfalen-Plans 

für gute Infrastruktur 

(1) We itergeltung 

Die in den E inzelplä nen zur Umsetzung des Nordr he in ­
Westfa len-Pla ns für gute In fras trukt ur vera nschlagten 
Verp fli chtungsermächt igungen gel ten abweichend von 
§ 45 Absatz 1 Satz 2 der Landeshausha ltsordnung fo rt, 
sowe it s ie n icht in Anspruch genommen worden s ind . 

(2) Inanspruchnahme 

Die Inanspruchnahme nicht ausgeschöpfter Verpflich­
tungsermächtigungen bedarf der Einwilligung des Mi­
nisteriums der Finanzen, soweit die e inzelne Inanspruch­
nahme den Betrag von 5 000 000 Euro erreicht oder über­
schreitet. Bei der Inanspruchnahme von veranschlagten 
Verpflichtungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der 
Einhaltung des Gesamtvolumens 

Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl­
l igkei ten zulässig. 

§ 34 
Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen 

im Zusammenhang mit der U msetzung des Nordrhein-
Westfal en-Plans für gute Infrastruktur 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
für die Umsetzung des Nordrhein-Westfalen-Plans für 
gute Infrastruktur zusätzliche Planstellen und Stellen 
mit einem kw-Vermerk eingerichtet werden. 

Abschnitt 11 
Schlussvorschriften 

§ 35 
Weitergeltung 

Die Abschnitte 2 bis 10 gelten nach Ablauf des 31. De­
zember 2026 bis zur Verkündung des Hausha ltsgesetzes 
2027 weiter. 

§ 36 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
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Düsseldorf, den 18. Dezember 2025 

D ie Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Arbeit , Gesundheit und Soziales 

Karl-Josef La u m a n n 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
Zugleich für die Ministerin für Kinder, Jugend , Familie, 

Gleichstell ung, Flucht und Integration 
sowie für den Minister der Justiz 

Oliver K r i s c h c r 

Die Ministerin für La ndwirtschaft 
und Verbraucherschutz 

Zugleich für d ie Ministe rin für Schu le und Bil dung 

Si lke Gorißcn 

D ie Mini sterin für Ku ltur und Wi ssenschaft 

Ina B r a n d es 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, 
Internationales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei 

Nathanael Li rn i n s k i 
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Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 

2026 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO) 

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO) 

Berechnung der nach §§ 18 Absatz 1 Nummer 1 in 
Verbindung mit 18a bis 18i der LHO zulässigen 
Kreditaufnahmen und der erforderlichen Ti lgungen 2026 
(§ 13 Abs. 4 Nr. 4 LHO) 

Anlage zum 

Haushaltsgesetz 

1215 
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Haushaltsübersicht 

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflichtungs- Ausgaben 
ermächtigungen 

2026 2025• 2026 2026 2025· 
(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) 

01 Landtag 224,3 241 ,3 261.329,7 63.737,5 241 .223 ,5 

02 Ministerpräsident 1.506,3 1.616,3 327.236,4 715.462,2 345.576,8 

03 Ministerium des Innern 237.089,6 256.034,5 7 973.087,8 1.881.756,8 7.491 .908 ,0 

04 Ministerium der Justiz 1.558.884 ,8 1.635.296,7 5.827.117,6 639.062,0 5.522. 767 ,2 

05 Ministerium für Schule und Bildung 454.581, 1 627.420, 1 25.694.141 ,8 1.241.537,4 24.510.747,3 

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1.377.609,2 1.391 .012,1 11.270.475,9 3.975.372,7 10.873.838.4 

07 Ministerium für Kinder , Jugend , Familie, Gleichstellung, 663.990,9 474.065,8 9.830.1 75,5 1.686.892,4 9.431 .842 , 1 
Flucht und Integration 

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 1.423.119,9 1.342.451 ,0 3.134.143,0 2.395.615,0 2.979.614.7 
Digitalisierung 

10 Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 3.148.008, 7 3.066.276, 7 5.312.933 ,2 7.989.848,8 5.209.665,2 

11 Ministerium für Arbeit , Gesundheit und Soziales 8.805.069,3 6.958.097,8 12.122.223 ,2 3.880.008,6 9.948.651 ,0 

12 Ministerium der Finanzen 208.905,8 197.201 ,2 3.433.585,3 1.009.502,0 3.148.289,2 

13 Landesrechnungshof 1,6 1,6 59.142,7 57.666,6 

14 Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und 582.485,9 589.626,0 2.259.306,7 7.045.100,1 2.014.770,5 
Energie 

15 Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz 271 .991 ,3 266.996,4 764.854 ,3 650.689 ,2 729.524,6 

16 Verfassungsgerichtshof 1.926,9 2.516,0 

20 Allgemeine Finanzverwaltung 93.588.739,8 88.654.950,8 24.050.528,5 514.690,0 22.952.687,2 

Zusammen 112.322.208,5 105.461.288,3 112.322.208,5 33.689.274.7 105.461 .288,3 

• Stand: Reindruck 2025 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvol lzug 2025 = Vorjahresvergleichszahl 

Hinweis: 
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden. 
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FINANZIERUNGSÜBERSICHT 

1. HAUSHALTSVOLUMEN 

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

III. 

IV. 

1. 

2. 

3. 

Ausgaben 

(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjah ­
ren und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Einnahmen 

(ohne Einnahmen aus Kred itmarktmitteln, Entnahmen aus Rück lagen und Überschüssen aus Vorjahren und haus­
haltstechnische Verrechnungen) 

Finanzierungssaldo 

ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen 

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren 

9. Finanzierungssaldo 

NACHRICHTLICH 

ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 
zuzüglich Ausgaben zur Anschlussfinanzierung am Kreditmarkt 
Kreditermächtigung (brutto) 

KREDITFINANZIERUNGSPLAN 

1. EINNAHMEN AUS KREDITEN 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 
vom Kreditmarkt (bru tto) 

Zusammen 

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften , Sondervermögen usw. 
am Kreditmarkt 

Zusammen 

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 
am Kreditmarkt 

Zusammen 

1217 

( Mio EUR ) 

112.322,2 

112.304,3 

107.422,6 

-4.881 ,7 

14.419,1 

10.110,2 

4.308,9 

570,0 

2,8 

-4.881,7 

4.308,9 
10.110,2 
14.419,1 

( Mio EUR ) 

14.419,1 

14.419,1 

62 ,3 
10.110,2 

10.172,5 

-62,3 
4.308,9 

4.246,6 
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Berechnung der nach§§ 18 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 18a bis 18i der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
zulässigen Kreditaufnahmen und der erforderlichen Tilgungen 2026 

Erläuterungen 
SOLL 2026 Lfd . Nr. und Gruppe (Gr.) / 

Lfd. • in Mio.€• Hauptgruppe (HGr.) / 

Nr. Obergruppe (OGr.) des Gruppierungsplans 

Einnahmen (ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln , 
HGr. 0 + HGr. 1 + HGr. 2 + HGr. 3 

1 Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen 107.422,6 
- OGr. 32 - OGr. 35 - OGr. 36 - OGr. 38 

aus Vorjahren und haushaltstechnische Verrechnungen) 

Ausgaben (ohne Ausgaben zur Schuldenti lgung am Kreditmarkt , Zuführungen HGr. 4 + HGr. 5 + HGr. 6 + HGr. 7 + 
2 an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren und 112.304.3 HGr. 8+ HGr.9 - OGr.~-OGr.91 

haushaltstechnische Verrechnungen) - OGr. 96 - OGr. 98 

3 Finanzierungssaldo -4.881 ,7 Lfd . Nr. 1 - Lfd . Nr. 2 

4 
Saldo zu berücksichtigender 

-572 ,8 Lfd . Nr. 5 • Lfd . Nr. 6 
besonderer Finanzierungsvorgänge 

5 Zuführung an Rücklagen 0,0 Im Wesentlichen OGr. 91 , 96 

6 Entnahme aus Rücklagen 572,8 Im Wesentlichen OGr. 35, 36 

7 
Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt: 

4.308 ,9 - Lfd . Nr. 3 + Lfd . Nr. 4 
Aufnahme(+) / Ti lgung(·) 

Netton euverschuldung bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen 
8 usw.: -62,3 OGr. 31 - OGr. 58 

Aufnahme(+) / Tilgung(·) 

9 
Nettoneuverschuldung insgesamt: 

4.246,6 Lfd . Nr. 7 + Lfd . Nr. 8 
Aufnahme(+)/ Tilgung(·) 

10 
Ansatz Ex-ante-Konjunkturkomponente: 

-1 .756,6 Betrag gern. § 2 Absatz 1 Nr. 1c) HHG 2026 
Tilgung(+)/ Kreditaufnahme(· ) 

10a Nachrichtlich: Zulässige Ex-ante-Konjunkturkomponente -2 .124,8 nach § 18d LHO 

max (Lfd . Nr. 10a - Lfd . Nr. 17; 0): 
Differenz zwischen Konjunkturkomponente 

10b Abzugsposition von der Konjunkturkomponente 0,0 und 
Kreditaufnahmekonto des Vorjahres, 
Untergrenze ist null 

Strukturelle Nettoneuverschu ldung 

11 
nach Konjunkturbereinigung 

2.490,0 Lfd . Nr. 9 +Lfd. Nr. 10 - Lfd Nr. 10b 
unter Berücksi chtigung des Kred itaufnahmekontos (N): 
strukturelle Aufnahme(+) / strukturelle Tilgung (·) 

12 Kreditfinanzierte Ausgaben infolge einer anerkannten Notsituation 0.0 nach § 18b LHO 

13 
Tilgung der kreditfinanzierten Ausgaben infolge einer anerkannten 

0.0 nach § 18b LHO 
Notsituation 

Strukturelle Nettoneuverschuldung 
nach Konjunkturbereinigung 

14 unter Berücksichtigung des Kreditaufnahmekontos (N) 2.490,0 Lfd. Nr. 11 - Lfd . Nr.12 + Lfd . Nr. 13 
unter Berücksichtigung von Notsituationen: 
strukturelle Nettoneuverschuldung(+)/ strukturelle Nettotilgung(· ) 

15 Zulässige strukturelle Kreditaufnahme 3.219 ,3 nach§ 18i LHO 

16 
Überschreitung der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme: 

-729, 3 Lfd . Nr. 14 - Lfd . Nr.15 
Überschreitung(+) / Unterschreitung (·) 

N 
Kreditaufnahmekonto nach § 181 LHO (Buchung nach 
Haushattsabschluss) 

17 Buchung seit 2020 1.337,8 gern. Haushaltsabsch luss 2024 

18 

K Kontrollkonto nach§ 18h LHO (Buchung nach Haushaltsabschluss) 

19 Buchung sei t 2020 1.188,3 gern. Haushaltsabsch luss 2024 

20 
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Berechnung der nach§§ 18 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 18a bis 18i der Landeshaushaltsordnung (LHO) 
zulässigen Kreditaufnahmen und der erforderlichen Tilgungen 2026 

Berechnung der Ex-ante-Konjunkturkomponente für 2026 (Lfd. Nr. 10a oben) 

Lfd. Auf Basis der Herbstprojektion der Bundesregierung 
-in Mio.€- Erläuterungen 

Nr. vom 08. Oktober 2025 

1 Produktionslücke -76.87 1,8 

2 Budgetsemielastizität der Ländergesamtheit 0, 134 1 

3 Ex-ante-Konjunkturkomponente der Ländergesamtheit -10.308,5 Lfd . Nr. 1 x Lfd . Nr. 2 

4 Anteil Nordrhein-Westfalens (Quotierung 2024) 0,206 

5 Ex-ante-Konjunkturkomponente Nordrhein-Westfalen -2.124,8 Lfd. Nr. 3 x Lfd . Nr. 4 

Berechnung der zulässigen strukturellen Kreditaufnahme für 2026 (Lfd . Nr. 15 oben) 

Lfd. 
-in Mrd .€ - Erläuterungen 

Nr. 

1 Nominales BIP 2024 4.329,0 § 1 StruKomLäG 

2 Anteil BIP 0,0035 Art . 109 III S. 6 GG 

3 Zulässige strukturelle Kreditaufnahme der Ländergesamtheit 15,2 Lfd. Nr. 1 x Lfd. Nr. 2 

4 Anteil Nordrhein-Westfalens 0,21 Art. 109 III S 7 GG i.V.m. § 2 StruKomLäG 

5 Zulässige strukturelle Kreditaufnahme Nordrhein-Westfa len 3,219 Lfd. Nr. 3 x Lfd. Nr. 4, nach§ 18i LHO 

- GV NRW. 2025 S. 1202 


